
UN ECE R 115 Gasanlagen

Im Verkehrs - Blatt, Heft 1 Ausgabe 2004 wird das Inkrafttreten der UN ECE R
115 zum 30. Oktober 2003 in Deutschland nochmals bescheinigt.



Bei Fahrzeugen mit Gas-Nachrüstanlagen, die nicht vollständig der UN ECE R 115 im
letzten Änderungsstand entsprechen, benötigen einer Ausnahme nach § 70 StVZO.

Prüfpunkte zur Beantragung einer Ausnahmegenehmigung nach §70 StVZO in
Verbindung mit § 21 und § 19.2 der StVZO.

1. Das Gaskennfeld wird durch den Gasanlagenhersteller erstellt und durch ihn
im Rechnercodesystem (Gassteuergerät) hinterlegt, um die gesetzlich
vorgegebene Abgasemission im Gasbetrieb für den vorstehenden
Fahrzeugmotor zu gewährleisten (ECE R 83).

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

2. Hersteller, die programmierbare Rechnercodesysteme verwenden, müssen
eine unbefugte Umprogrammierung verhindern, das Gassteuergerät ist
verschlossen/verriegelt. Ein elektronischer Zugriff ist nur durch den Hersteller
möglich mit einem durch ein vom Hersteller betriebenen Nebenrechner (ECE
R 83).

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:



3. Flüssiggas und Erdgas sind im Handel in sehr unterschiedlicher
Zusammensetzung erhältlich, so dass das Kraftstoff-Zuführsystem den
Kraftstoffdurchsatz diesen Zusammensetzungen anpassen muss. Um dies zu
gewährleisten ist im Gassteuergerät eine Lambdaoffsetsteuerung und eine
Gasgemischerkennung (Gasdruck und Gastemperatursensor im Gastank-
Kraftstoffleitung Gastank zum Druckregler/Verdampfer erforderlich) integriert
(ECE R 83).

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

4. OBD; Das LPG-Nachrüstsystem nach Abschnitt 2 der UN ECE R 115
Regelung, das in das (die) Stammfahrzeug (e) eingebaut wurde, muss den
Vorschriften und Prüfungen des Anhangs 11 der ECE R 83 Regelung
Änderungsserie 05 sowol für den Benzin-Modus als auch den LPG-Modus
entsprechen.

Das bedeutet:

Bei „Euro3“- und „Euro4“- Fahrzeugen, die ursprünglich mit OBD genehmigt
worden sind, muss das Gas-Nachrüstsystem entsprechend den Vorschriften
der UN ECE R 115 im letzten Änderungsstand auch vollständig OBD-
funktionsfähig sein.

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, entspricht nicht den Vorgaben der UN ECE R 115 Regelung.

5. Abweichungen von den OBD-Anforderungen, mit Ausnahmegenehmigung
nach §70 StVZO. Abschnitt 6.1.4.4.2.3 der UN ECE R 115, das
Gassteuergerät muss bei Störungen im Gasbetrieb dauerhaft auf
Benzinbetrieb umschalten, damit unzulässige Emissionen im Gasbetrieb
ausgeschlossen sind. (ECE R 83 Anh. 11, Nr. 3.9)

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:



6. Abweichungen von den OBD-Anforderungen, mit Ausnahmegenehmigung
nach §70 StVZO. Abschnitt 6.1.4.4.2.3 der UN ECE R 115, die Störung muss
dem Fahrer permanent angezeigt werden; dies muss durch eine seperate
Kontrollleuchte anstelle der MIL erfolgen (Bewertung bei HU wie MIL).

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

7. Bei Abfrage mit einem Diagnose-Auslesegerät müssen die Diagnosesignale
an eine oder mehreren Quellenadressen übermittelt werden. P 0 Fehlercodes
werden im Gassteuergerät gespeichert. (ECE R 83 Anh. 11, Nr. 3.9 / 3.6)

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

8. Bei Abfrage mit einem Diagnose-Auslesegerät müssen die Diagnosesignale
an eine oder mehreren Quellenadressen übermittelt werden. Die Verwendung
von Quellenadressen ist beschrieben in der Norm ISO DIS 15031-5. Das On-
Board-Diagnosesystem muss auch unter Gasbetrieb
auslesefähig/diagnosefähig sein. (ECE R 83 Anh. 11, Nr. 3.9 / 3.6.1)

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

9. Das OBD-System kann einen Fehlercode, die Angaben über die
zurückgelegte Strecke und Freeze-Freme-Daten löschen, wenn derselbe
Fehler nicht bei Mindestens 40 Warmlaufzyklen des Motors erneut festgestellt
wird. (ECE R 83 Anh. 11, Nr. 3.8.1)

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:



10.Dem (den) für die Erteilung einer Genehmigung vorgeführten Muster (n) eines
speziellen Nachrüstsystems muss ein Schild mit der Fabrik- oder
Handelsmarke des herstellers des Nachrüstsystems und der
Typenbezeichnung beigefügt sein (siehe die Anhänge 2A und 2B). (UN ECE R
115 Nr. 4.1 und 4.2) Wird an der Fahrzeug B - Säule angebracht.

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115 Anhang 1

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

11.Liste der Bezugsnormen (Bauteileliste der Gasanlage, darf nur von dem
Hersteller des Nachrüstsystems erstellt sein) UN ECE R 115 Nr. 7.1.2. Die
Bauteileliste beinhaltet; Benennung der Bauteile (alle Bauteile müssen
aufgeführt sein, die durch die zuständigen Technische Dienste nach der UN
ECE R 115 / 67.00- 01- 02 genehmigt wurden und bei diesem Nachrüstsystem
verwendung finden), Art bzw. Ort der ECE Kennzeichnung, Bauteiltyp bzw.
Beschreibung und ECE Genehmigungsnummer. Die Fahrgestellnummer und
die Zulassungsnummer nach ECE R 115 bzw. Einzelgutachtennummer wird
durch den GSP- berechtigten eingetragen. Diese Bauteileliste ist bei der
Zulassungsstelle nach § 21 mit Gutachten nach 19.2 bzw.
Fahrzeugunterlagen vor zu legen. Die Bauteileliste wird bei der GAP benötigt
um die Bauteileidentifizierung durch zu führen, liegt eine Bauteileliste nicht
vor, kann eine GAP nur negativ bescheinigt werden.

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

12.Einauhandbuch für den Einbau des Nachrüstsystems in das Fahrzeug.



Einbauanleitung Gastank!

Einbaubilder der Komponenten
für dieses Fahrzeug
Genehmigungskennzeichen
der Gasanlage - B - Säule

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:



13.Benutzerhandbuch



Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:

Anhang 1:

Nachrüstanlagen nach §70 StVZO, die Nummer des Genehmigungszeichens ist mit
sechs nullen versehen.

B-Säule, identisch
Fahrzeug Hersteller
Kennzeichnung.

Ja, entspricht den Vorgaben der UN ECE R 115

Nein, dies wird durch den Gasanlagenhersteller folgendermaßen gewährleistet:



Anhang 2:

Übersicht - Zusammenhang der ECE und EG bzw. EWG Gesetzgebung in Bezug auf
Gasanlagen.


